
 
2. Satzung zur Änderung der Satzung des Landkreises  Cloppenburg  

über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege  
 
 
Aufgrund des § 10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) – in der derzeit 
geltenden Fassung, hat der Kreistag des Landkreises Cloppenburg in seiner Sitzung am 
21.07.2015 folgende 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Förderung von Kindern 
in der Kindertagespflege beschlossen. 

 
§ 1 

 
§ 1 Abs. 6 – Allgemeines – erhält folgende Fassung:  
 

Tagespflegepersonen sollen kalenderjährlich an mindestens drei fachlichen 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen. 
 

§ 2 
 

§ 2 Nr. 5 – Anspruchsvoraussetzungen – erhält folge nde Fassung: 
 

Kinder im Kindergartenalter und schulpflichtige Kinder sollen vorrangig Regelangebote 
(Kindergarten einschließlich Sonderöffnungszeiten, Hort, Schule und 
Ferienbetreuungsangebote) besuchen. Für Kinder von der Vollendung des 3. bis zur 
Vollendung des 13. Lebensjahres kommt Kindertagespflege nur in Betracht, wenn die 
Betreuung durch die vorhandenen Angebote nachweislich nicht möglich oder nicht 
ausreichend ist. 

 
§ 3 

 
§ 4 Nr. 1 a – Höhe der Förderung – wird folgender A bsatz 3 angefügt: 
 

Für Tagespflegepersonen, die innerhalb von 5 Jahren nachweislich an jährlich drei 
Fortbildungsveranstaltungen in unterschiedlichen Handlungsfeldern teilgenommen haben, 
erhöht sich das Entgelt pro Betreuungsstunde um 0,30 €. 
 

§ 4 Nr. 1 b – Höhe der Förderung – erhält folgende Fassung: 
 

Betreuung während Randzeiten 
 
Bei einer Betreuung während der Randzeiten von 05.00 Uhr bis 07.00 Uhr und 19.00 Uhr 
bis 22.00 Uhr erhöht sich das Entgelt pro Betreuungsstunde um 1,50 €. 



 
§ 4 Nr. 1 b – Höhe der Förderung – wird zu § 4 Nr. 1 c. 
 
§ 4 Nr. 1 c – Höhe der Förderung – wird zu § 4 Nr. 1 d. 
 
§ 4 Nr. 1 d – Höhe der Förderung – erhält Satz 1 na ch dem Komma folgende Fassung: 
 

wird pro Betreuungsstunde das doppelte Entgelt gezahlt. 
 
§ 4 Nr. 3 – Höhe der Förderung – : 
 

Die Zahl „20“ wird durch die Zahl „30“ ersetzt. 
 

§ 4 
 
§ 5 Nr. 1 a - Kostenbeiträge – wird der Paragraph „ § 10 Abs. 1 Nr. 2“ um „und 3“ 
ergänzt. 
 
§ 5 Nr. 2 - Kostenbeiträge – erhält folgende Fassun g: 
 
2. Höhe des Kostenbeitrages 
 
Der monatliche Kostenbeitrag wird bei entsprechendem anrechenbaren Einkommen wie folgt 
festgelegt: 
 

Liegen die Betreuungszeiten zwischen diesen Tabellenwerten, ist die Differenz durch 5 bzw. 
10 (Stunden) zu teilen und entsprechend der gewährten Betreuungszeit zu der geringeren 
Stundenzahl hinzuzurechnen. Der Kostenbeitrag wird auf volle Euro abgerundet. 
 
§ 5 Nr. 4 – Kostenbeiträge – wird Absatz 1 Satz 3 g estrichen. 
 

§ 5 
 

 
Die 2. Änderungssatzung tritt zum 01.08.2015 in Kraft. 
 
Cloppenburg, den       2015        

Johann Wimberg 
         Landrat 

Bei einer wöchentlichen Betreuungszeit Anrechenbares 
Einkommen 10 Std. 15 Std. 20 Std. 25 Std. 30 Std. 40 Std. 

Euro Euro  Euro  Euro  Euro  Euro  Euro  

Bis 26.000 56 66 78 98 116 155 

Bis 34.000 66 81 96 119 143 190 

Bis 44.000 82 102 120 150 181 240 

Bis 57.000 104 127 148 186 223 296 

Bis 68.000 124 151 179 224 268 357 

Ab  68.001 142 169 198 249 295 396 


